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3 1 4 . Verordnung: Reisebürogewerbe-Befähigungsnachweisverordnung
3 1 5 . Verordnung: Ausübungsvorschriften für das Reisebürogewerbe

314 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 20. Mai
1975 über den Befähigungsnachweis für
das Reisebürogewerbe (Reisebürogewerbe-

Befähigungsnachweisverordnung)

Auf Grund des § 22 Abs. 3 und 8, des § 209
und des § 351 Abs. 5 der Gewerbeordnung 1973,
BGBl. Nr. 50/1974, wird verordnet:

Nachweis der Befähigung für eine unbeschränkte
Konzession zur Ausübung des Reisebürogewerbes

gemäß § 208 Abs. 1 GewO 1973

§ 1. Die gemäß § 209 GewO 1973 vorgeschrie-
bene Befähigung für eine unbeschränkte Konzes-
sion zur Ausübung des Reisebürogewerbes gemäß
§ 208 Abs. 1 GewO 1973 ist durch das Zeugnis
über die erfolgreich abgelegte Konzessionsprüfung
gemäß § 4 nachzuweisen.

Nachweis der Befähigung für eine Konzession zur
Ausübung der Teilberechtigung des Reisebüroge-
werbes gemäß § 208 Abs. 3 Z. 1 GewO 1973

§ 2. (1) Die gemäß § 209 GewO 1973 vorge-
schriebene Befähigung für eine Konzession zur
Ausübung der Teilberechtigung des Reisebüro-
gewerbes gemäß § 208 Abs. 3 Z. 1 GewO 1973
ist durch das Zeugnis über die erfolgreich abge-
legte Konzessionsprüfung gemäß § 6 nachzu-
weisen.

(2) Der Befähigungsnachweis gemäß Abs. 1
kann auch durch das Zeugnis über die Konzes-
sionsprüfung gemäß § 1 erbracht werden.

Nachweis der Befähigung für eine Konzession
zur Ausübung der Teilberechtigung des Reise-
bürogewerbes gemäß § 208 Abs. 3 Z. 2 oder 3

GewO 1973

§ 3. Die gemäß § 209 GewO 1973 vorgeschrie-
bene Befähigung für eine Konzession zur Aus-
übung der Teilberechtigung des Reisebüroge-
werbes gemäß § 208 Abs. 3 Z. 2 oder 3 GewO
1973 ist nachzuweisen durch Zeugnisse über

1. die erfolgreich abgelegte im § 1 genannte
Konzessionsprüfung oder

2. die erfolgreich abgelegte im § 2 Abs. 1 ge-
nannte Konzessionsprüfung oder

3. eine einjährige fachliche Tätigkeit im Reise-
bürogewerbe.

Konzessionsprüfung gemäß § 1

§4.(1) Die im § 1 genannte Konzessionsprüfung
besteht aus einer schriftlichen und einer münd-
lichen Prüfung. Der Zeitraum zwischen dem Ende
der schriftlichen und dem Beginn der münd-
lichen Prüfung darf zwei Stunden nicht unter-
schreiten und eine Woche nicht überschreiten.

(2) Die schriftliche Prüfung hat sich auf die
zur selbständigen Ausübung des Reisebüroge-
werbes notwendigen Kenntnisse zu erstrecken,
und zwar auf

1. betriebswirtschaftliche Kenntnisse (Abs. 3),

2. beruflich-fachliche Kenntnisse (Abs. 4) und

3. Kenntnisse der englischen Fachsprache der
Reisebürobranche (Abs. 5).

(3) Die schriftliche Prüfung betreffend die be-
triebswirtschaftlichen Kenntnisse (Abs. 2 Z. 1)
hat je zwei Aufgaben aus den Gebieten der Buch-
haltung, der Lohnverrechnung, der Kalkulation
und des Schriftverkehrs zu enthalten. Insgesamt
sind acht Prüfungsaufgaben zu stellen, deren Er-
ledigung vom Prüfling in drei Stunden erwartet
werden kann.

(4) Die schriftliche Prüfung betreffend die be-
ruflich-fachlichen Kenntnisse (Abs. 2 Z. 2) hat
eine Aufgabe aus dem Gebiete des Tarifwesens zu
enthalten, deren Erledigung vom Prüfling in
30 Minuten erwartet werden kann.

(5) Die schriftliche Prüfung betreffend die
Kenntnisse der englischen Fachsprache der Reise-
bürobranche (Abs. 2 Z. 3) hat zwei Aufgaben
aus dem brancheneinschlägigen kaufmännischen
Schriftverkehr zu enthalten, deren Erledigung
vom Prüfling in einer Stunde erwartet werden
kann.
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(6) Die gesamte schriftliche Prüfung ist nach
sechs Stunden zu beenden.

(7) Die mündliche Prüfung hat sich auf die zur
selbständigen Ausübung des Reisebürogewerbes
notwendigen Kenntnisse zu erstrecken, und zwar
auf

1. beruflich-fachliche Kenntnisse (Abs. 8),
2. rechtliche Kenntnisse (Abs. 9),
3. technische und hygienische Kenntnisse

(Abs. 10) und
4. Kenntnisse der englischen Fachsprache der

Reisebürobranche (Abs. 11).
Die Dauer der mündlichen Prüfung soll 30 Mi-
nuten nicht unterschreiten und eine Stunde nicht
überschreiten.

(8) Hinsichtlich der beruflich-fachlichen Kennt-
nisse (Abs. 7 Z. 1) sind dem Prüfling Fragen aus
den Gebieten Verkehrsgeographie, Gegenseitig-
keitsabkommen und Allgemeine Reisebedingun-
gen zu stellen.

(9) Hinsichtlich der rechtlichen. Kenntnisse
(Abs. 7 Z. 2) sind dem Prüfling Fragen aus dem
Steuerrecht, dem Arbeitsrecht einschließlich des
einschlägigen Kollektivvertrages, dem Gewerbe-
recht einschließlich der Organisation der
Kammern der gewerblichen Wirtschaft, dem Be-
rufsausbildungsrecht und dem Sozialversiche-
rungsrecht sowie über Grundsätze des Handels-
rechtes, des bürgerlichen Rechtes, des Wettbe-
werbsrechtes und des Privatzimmervermietungs-
rechtes zu stellen.

(10) Hinsichtlich der technischen und hygie-
nischen Kenntnisse (Abs. 7 Z. 3) sind dem Prüf-
ling Fragen über Maßnahmen der Unfallver-
hütung und über Arbeitshygiene im Reisebüro-
gewerbe zu stellen.

(11) Hinsichtlich der Kenntnisse der englischen
Fachsprache der Reisebürobranche (Abs. 7 Z. 4)
sind dem Prüfling brancheneinschlägige englische
Schriftstücke, wie Zeitschriften und Broschüren,
betreffende Fragen und Fragen zu stellen, die ihm
die Gelegenheit geben, ein Kundengespräch ein-
schließlich einer Kundenberatung in englischer
Sprache zu führen.

Voraussetzungen für die Zulassung zur Konzes-
sionsprüfung gemäß § 1

§ 5. (1) Zu der Konzessionsprüfung gemäß § 1
ist zuzulassen, wer

1. den erfolgreichen Besuch der Hochschule für
Welthandel in Wien entsprechend der Stu-
dien- und Prüfungsordnung, BGBl. Nr. 318/
1930, oder der soziologischen, sozialwirt-
schaftlichen, sozial- und wirtschaftsstatisti-
schen, volkswirtschaftlichen, betriebswirt-
schaftlichen, handelswissenschaftlichen oder
wirtschaftspädagogischen Studienrichtung
einer inländischen Universität, der Hoch-

schule für Welthandel in Wien oder der
Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswis-
senschaften in Linz und eine mindestens
zweijährige fachliche Tätigkeit (Abs. 2) oder

2. die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschluß-
prüfung im Lehrberuf Reisebüroassistent
oder den erfolgreichen Besuch einer durch
Z. 1 nicht erfaßten Schule, durch den die
Lehrabschlußprüfung in diesem Lehrberuf
ersetzt wird und eine mindestens dreijährige
fachliche Tätigkeit (Abs. 2) oder

3. den erfolgreichen Besuch einer allgemeinbil-
denden oder durch Z. 2 nicht erfaßten be-
rufsbildenden höheren Schule und eine
mindestens vierjährige fachliche Tätigkeit
(Abs. 2) oder

4. den erfolgreichen Besuch einer Handels-
schule und eine mindestens fünfjährige fach-
liche Tätigkeit (Abs. 2)

durch Zeugnisse nachweist.

(2) Die fachliche Tätigkeit gemäß Abs. 1 muß
eine fachliche Tätigkeit in gehobener Stellung
(Abs. 3) in einem auf Grund einer unbeschränk-
ten Konzession gemäß § 208 Abs. 1 GewO 1973
betriebenen Unternehmen (Reisebüro) sein.

(3) Fachliche Tätigkeit in gehobener Stellung
(Abs. 2) ist eine fachliche Tätigkeit im Sinne des
§ 22 Abs. 2 GewO 1973, die verantwortungsvoll
ist und regelmäßig ohne Weisung und Aufsicht
ausgeführt wird, wie die Tätigkeit eines Leiters
der Inlands- oder Auslandsabteilung, einer ersten
Schalterkraft oder eines Fahrscheinbauers.

Konzessionsprüfung gemäß § 2 Abs. 1

§ 6. (1) Die im § 2 Abs. 1 genannte Konzes-
sionsprüfung besteht aus einer schriftlichen und
einer mündlichen Prüfung. Der Zeitraum
zwischen dem Ende der schriftlichen und dem
Beginn der mündlichen Prüfung darf zwei Stun-
den nicht unterschreiten und eine Woche nicht
überschreiten.

(2) Die schriftliche Prüfung hat sich auf die zur
selbständigen Ausübung des Reisebürogewerbes
notwendigen betriebswirtschaftlichen Kenntnisse
zu erstrecken. § 4 Abs. 3 findet Anwendung.
Die schriftliche Prüfung ist nach vier Stunden zu
beenden.

(3) Die mündliche Prüfung hat sich auf die zur
selbständigen Ausübung des Reisebürogewerbes
notwendigen Kenntnisse zu erstrecken, und
zwar auf

1. beruflich-fachliche Kenntnisse (Abs. 4),
2. rechtliche Kenntnisse (Abs. 5) und
3. technische und hygienische Kenntnisse

(Abs. 6).
Die Dauer der mündlichen Prüfung soll 20 Mi-
nuten nicht unterschreiten und 40 Minuten nicht
überschreiten.
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(4) Hinsichtlich der beruflich-fachlichen Kennt-
nisse (Abs. 3 Z. 1) sind dem Prüfling Fragen aus
den Gebieten Verkehrsgeographie, Gegenseitig-
keitsabkommen und Allgemeine Reisebedingun-
gen zu stellen.

(5) Hinsichtlich der rechtlichen Kenntnisse
(Abs. 3 Z. 2) sind dem Prüfling Fragen aus dem
Steuerrecht, dem Arbeitsrecht einschließlich des
einschlägigen Kollektivvertrages und dem Ge-
werberecht einschließlich der Organisation der
Kammern der gewerblichen Wirtschaft sowie
über Grundsätze des Privatzimmervermietungs-
rechtes zu stellen.

(6) Hinsichtlich der technischen und hygieni-
schen Kenntnisse (Abs. 3 Z. 3) sind dem Prüfling
Fragen über Maßnahmen der Unfallverhütung
und über Arbeitshygiene im Reisebürogewerbe
zu stellen.

Voraussetzungen für die Zulassung zur Konzes-
sionsprüfung gemäß § 2 Abs. 1

§ 7. Zu der Konzessionsprüfung gemäß § 2
Abs. 1 ist zuzulassen, wer

1. die im § 5 Abs. 1 angeführten Voraus-
setzungen oder

2. die erfolgreich abgelegte Lehrabschlußprü-
fung in einem einem Handelsgewerbe ent-
sprechenden Lehrberuf oder den erfolg-
reichen Besuch einer von Z. 1 nicht erfaßten
Schule, durch den die Lehrabschlußprüfung
in einem dieser Lehrberufe ersetzt wird oder

3. eine dreijährige fachliche Tätigkeit im Reise-
bürogewerbe durch Zeugnisse nachweist.

Prüfungskommission

§ 8. (1) Die beiden Mitglieder der Prüfungs-
kommission für die Konzessionsprüfungen gemäß
§ 1 und § 2 Abs. 1, die gemäß § 351 Abs. 2
erster Teilsatz GewO 1973 zu bestellen sind,
müssen ein Unternehmen auf Grund einer un-
beschränkten Konzession gemäß § 208 Abs. 1
GewO 1973 (Reisebüro) als Gewerbeinhaber
oder Pächter betreiben oder in einem solchen
Reisebüro als Geschäftsführer oder Filialgeschäfts-
führer tätig sein.

(2) Der im Abs. 1 genannten Prüfungskommis-
sion gehören ferner zwei andere Fachleute (§ 351
Abs. 2 zweiter Teilsatz GewO 1973) an. Eine
dieser Personen muß in einem Beruf tätig sein,
für dessen Ausübung einschlägige Kenntnisse auf
dem Gebiete der Rechtskunde notwendig sind.
Die andere Person muß in einem Beruf tätig sein,
für dessen Ausübung einschlägige Kenntnisse auf
dem Gebiete der Betriebswirtschaftslehre not-
wendig sind. Erfüllt einer dieser beiden Fachleute
die Voraussetzungen des § 351 Abs. 2 zweiter
Halbsatz GewO 1973, so darf er zum Vorsitzen-
den der Prüfungskommission bestellt werden.

Prüfungstermin

§ 9. Der Landeshauptmann hat in jedem Jahr
mindestens einen Termin für die Abhaltung der
Konzessionsprüfung festzulegen und zu veran-
lassen, daß dieser Termin spätestens drei Monate
vor Beginn der Konzessionsprüfung im Amts-
blatt des Amtes der Landesregierung und im Mit-
teilungsblatt der für seinen Bereich zuständigen
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft ver-
lautbart werden.

Ansuchen um Zulassung zur Konzessionsprüfung

§ 10. (1) Das Ansuchen um Zulassung zur Kon-
zessionsprüfung hat der Prüfungswerber späte-
stens sechs Wochen vor dem festgelegten Prü-
fungstermin (§ 9) beim Landeshauptmann einzu-
bringen.

(2) Dem Ansuchen um Zulassung zur Konzes-
sionsprüfung sind anzuschließen:

1. Die dem Nachweis des Vor- und Familien-
namens dienenden Urkunden,

2. die dem Nachweis der Erfüllung der Vor-
aussetzungen für die Zulassung erforder-
lichen Belege und

3. der Nachweis über die Entrichtung der Prü-
fungsgebühr.

Ladung zur Konzessionsprüfung

§ 11. Wenn der Prüfungswerber zur Konzes-
sionsprüfung zugelassen worden ist, ist er min-
destens drei Wochen vor dem Prüfungstermin
zur Konzessionsprüfung zu laden. In der Ladung
sind dem Prüfungswerber Zeit und Ort der Kon-
zessionsprüfung, die Gegenstände der schrift-
lichen und der mündlichen Prüfung (§ 4 Abs. 2
bis 5 und Abs. 7 bis 11 oder § 6 Abs. 2 bis 6)
sowie jene Unterlagen und Hilfsmittel, die er für
die schriftliche Prüfung mitzubringen hat, be-
kanntzugeben.

Prüfungsgebühr

§ 12. (1) Der Prüfungswerber hat als Kosten-
beitrag zur Durchführung der Konzessionsprü-
fung eine Prüfungsgebühr von S 500•— an den
Landeshauptmann zu entrichten. Wenn der Prü-
fungswerber die Prüfungsgebühr selbst zu tragen
hat und nachweist, daß die Entrichtung der Prü-
fungsgebühr in der angeführten Höhe wegen
seiner Einkommensverhältnisse oder Sorge-
pflichten eine erhebliche wirtschaftliche Härte
darstellt, beträgt die Prüfungsgebühr S 200•—.

(2) Zur Bezahlung der Entschädigung an die
Mitglieder der Prüfungskommission hat der
Landeshauptmann neun Zehntel der Prüfungs-
gebühr auf die Mitglieder der Prüfungskommis-
sion zu gleichen Teilen aufzuteilen. Das verblei-
bende Zehntel der Prüfungsgebühr ist zur
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Abdeckung des durch die Abhaltung der Konzes-
sionsprüfung entstandenen sonstigen besonderen
Verwaltungsaufwandes zu verwenden.

(3) Die Prüfungsgebühr ist dem Prüfungswer-
ber vom Landeshauptmann zur Gänze zurückzu-
erstatten, wenn der Prüfungswerber

1. zur Konzessionsprüfung nicht zugelassen
wird,

2. spätestens zehn Tage vor dem Prüfungs-
termin die Bekanntgabe, vom Prüfungs-
termin zurückzutreten, eingeschrieben zur
Post gibt, oder

3. nachweist, daß er an der termingemäßen Ab-
legung der Konzessionsprüfung ohne sein
Verschulden verhindert war.

Zeugnis

§ 13. Auf Grund des Beschlusses der Prüfungs-
kommission hat der Landeshauptmann dem Ge-
prüften über die bestandene Konzessionsprüfung
gemäß § 1 ein Zeugnis entsprechend der Anlage 1
zu dieser Verordnung und über die bestandene
Konzessionsprüfung gemäß § 2 Abs. 1 ein Zeug-
nis entsprechend der Anlage 2 zu dieser Ver-
ordnung auszustellen (§ 350 Abs. 6 GewO 1973).

Übergangsbestimmung

§ 14. (1) Personen, die bis spätestens 1. März
1975 ein Ansuchen um Erteilung einer Konzes-
sion für ein Reisebürogewerbe eingebracht haben,
erbringen den Befähigungsnachweis, wenn sie die
im § 4 der Reisebüroverordnung 1935, BGBl.
Nr. 148, vorgeschriebene Befähigung nachweisen.

(2) Auf bis spätestens 1. März 1975 einge-
brachte Ansuchen um die Genehmigung der Be-
stellung eines Geschäftsführers oder Filialge-
schäftsführers oder um die Genehmigung der
Übertragung der Ausübung eines Reisebüroge-
werbes an einen Pächter ist Abs. 1 sinngemäß an-
zuwenden.

§ 15. Ein Unternehmen gemäß § 5 Abs. 2 liegt
auch dann vor, wenn es auf Grund einer Konzes-
sion betrieben wird, die gemäß der Reisebüro-
verordnung 1935, BGBl. Nr. 148, zumindest für

1. die unbeschränkte Berechtigung nach §2 lit. b
„Veranstaltung von Gesellschaftsfahrten"
und

2. die Berechtigung nach § 2 lit. a „Ausgabe
von Fahrkarten (auch Anweisungen auf
Schlafwagenplätze u. dgl.) in- und auslän-
discher Verkehrsunternehmungen jeder Art",
die jedoch nicht auf die Ausgabe von Fahr-
karten für Kraftwagenfahrten beschränkt
sein darf,

erteilt wurde.

Schlußbestimmung

§ 16. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Juli
1975 in Kraft.

(2) Der durch § 375 Abs. 1 Z. 31 GewO 1973
aufrechterhaltene § 4 der Reisebüroverordnung
1935, BGBl. Nr. 148, tritt gemäß § 375 Abs. 1
GewO 1973 mit Ablauf des 30. Juni 1975 unbe-
schadet des § 14 außer Kraft.

Staribacher
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Anlage 1

zu § 13
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Anlage 2

zu §13
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3 1 5 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 20. Mai
1975 über Ausübungsvorschriften für das

Reisebürogewerbe

Auf Grund des § 69 Abs. 2 und des § 212 der
Gewerbeordnung 1973, BGBl. Nr. 50/1974, wird
verordnet:

I. ABSCHNITT

AUSÜBUNGSVORSCHRIFTEN FÜR DAS
AUF GRUND EINER UNBESCHRÄNKTEN
KONZESSION GEMÄSS § 208 ABS. 1 GewO
1973 AUSGEÜBTE REISEBÜROGEWERBE
(AUSÜBUNGSVORSCHRIFTEN FÜR REISE-

BÜROS)

Vorschriften über fernmeldetechnische Einrich-
tungen und über den für den Kundenverkehr

bestimmten Arbeitsplatz

§ 1. Jede Betriebsstätte, die auf Grund einer
unbeschränkten Konzession gemäß § 208 Abs. 1
GewO 1973 (Konzession zur Ausübung eines
Reisebüros) betrieben wird, muß an das öffent-
liche Fernsprechnetz mit mindestens zwei Amts-
leitungen und an das öffentliche Fernschreibnetz
mit mindestens einer Amtsleitung angeschlossen
sein, es sei denn, ,daß der Gewerbetreibende durch
eine schriftliche Bestätigung des Telegraphenbau-
amtes nachweist, daß diese Anschlüsse aus tech-
nischen Gründen nicht zur Verfügung gestellt
werden können.

§ 2. (1) Wird in dem Raum, in dem der Ver-
kehr mit Kunden des Reisebüros stattfindet, auch
eine andere Tätigkeit ausgeübt, dann muß der
für den Kundenverkehr des Reisebüros be-
stimmte Arbeitsplatz (z. B. Kundenschalter) als
solcher Arbeitsplatz leicht erkennbar sein und
von Arbeitsplätzen für andere Tätigkeiten durch
entsprechende Einrichtungen oder Maßnahmen
(wie durch einen entsprechenden Abstand oder
durch eine Wand) deutlich getrennt sein.

(2) Auf einem für den Kundenverkehr eines
Reisebüros bestimmten Arbeitsplatz dürfen keine
anderen Tätigkeiten ausgeübt werden, insbeson-
dere darf kein anderer als der Ausübung des
Reisebürogewerbes dienender Kundenverkehr
stattfinden.

Fach- und Fremdsprachenkenntnisse bestimmter
Arbeitnehmer

§ 3. (1) In jeder Betriebsstätte eines Reise-
büros müssen mindestens zwei Arbeitnehmer mit
Fachkenntnissen, die durch Zeugnisse über

1. die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschluß-
prüfung im Lehrberuf Reisebüroassistent

oder den erfolgreichen Besuch einer Schule,
durch den die Lehrabschlußprüfung in
diesem Lehrberuf ersetzt wird, oder

2. den erfolgreichen Besuch einer allgemein-
bildenden oder durch Z. 1 nicht erfaßten
berufsbildenden höheren Schule, oder

3. den erfolgreichen Besuch einer Handels-
schule nachzuweisen sind, regelmäßig,
dauernd und ausschließlich mit Tätigkeiten
des Reisebürogewerbes beschäftigt sein.

(2) Über die im Abs. 1 festgelegten Erforder-
nisse hinaus muß

1. zumindest einer der im Abs. 1 genannten
Arbeitnehmer über Kenntnisse der eng-
lischen Sprache verfügen, die ihn befähigen,
Kundengespräche einschließlich Kundenbe-
ratungen in englischer Sprache zu führen
sowie den Inhalt brancheneinschlägiger eng-
lischer Schriftstücke, wie Zeitschriften und
Broschüren, ohne Schwierigkeiten zu erfas-
sen und

2. zumindest einer der im Abs. 1 genannten
Arbeitnehmer über Fachkenntnisse ver-
fügen, die durch Zeugnisse über eine zwei-
jährige fachliche Tätigkeit in gehobener
Stellung (Abs. 3) in einem auf Grund einer
unbeschränkten Konzession gemäß § 208
Abs. 1 GewO 1973 betriebenen Unterneh-
men (Reisebüro) nachzuweisen sind.

(3) Fachliche Tätigkeit in gehobener Stellung
(Abs. 2 Z. 2) ist eine fachliche Tätigkeit im Sinne
des § 22 Abs. 2 GewO 1973, die verantwortungs-
voll ist und regelmäßig ohne Weisung und Auf-
sicht ausgeführt wird, wie die Tätigkeit eines
Leiters der Inlands- oder Auslandsabteilung, einer
ersten Schalterkraft oder eines Fahrscheinbauers.

(4) Personen, die nicht Arbeitnehmer sind (wie
Gewerbeinhaber oder Pächter), jedoch ansonsten
den Erfordernissen der Abs. 1 und 2 entsprechen,
können auf die vorgeschriebene Anzahl von Ar-
beitnehmern angerechnet werden.

Ausstattung mit für die ordnungsgemäße Ge-
werbeausübung erforderlichen Unterlagen

§ 4. Die im § 1 genannten Betriebsstätten
müssen mit

1. Kursbüchern und Tarifunterlagen für den
Bahn-, den Schiffs-, den Flug- und den
Kraftfahnlinienverkehr sowie

2. Hotelbüchern,

und zwar für Österreich und — ausgenommen
Kursbüchern und Tarifunterlagen für den Kraft-
fahrlinienverkehr — auch für die an Österreich
angrenzenden Staaten ausreichend ausgestattet
sein.
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II. ABSCHNITT

AUSÜBUNGSVORSCHRIFTEN FÜR DAS
AUF GRUND EINER KONZESSION MIT
DER TEILBERECHTIGUNG GEMÄSS § 208
ABS. 3 Z. 1 GewO 1973 AUSGEÜBTE REISE-

BÜROGEWERBE

Vorschriften über fernmeldetechnische Einrich-
tungen und über den für den Kundenverkehr

bestimmten Arbeitsplatz

§ 5. Jede Betriebsstätte, die auf Grund einer
Konzession mit der Teilberechtigung gemäß
§ 208 Abs. 3 Z. 1 GewO 1973 betrieben wird,
muß an das öffentliche Fernsprechnetz mit min-
destens einer Amtsleitung angeschlossen sein, es
sei denn, daß der Gewerbetreibende durch eine
schriftliche Bestätigung des Telegraphenbauamtes
nachweist, daß dieser Anschluß aus technischen
Gründen nicht zur Verfügung gestellt werden
kann.

§ 6. Auf die Ausübung einer Konzession mit
der Teilberechtigung gemäß § 208 Abs. 3 Z. 1
GewO 1973 findet § 2 sinngemäß Anwendung.

Fach- und Fremdsprachenkenntnisse bestimmter
Arbeitnehmer

§ 7. (1) In jeder im § 5 genannten Betriebs-
stätte muß mindestens ein Arbeitnehmer

1. mit Fachkenntnissen, die durch Zeugnisse
gemäß § 3 Abs. 1 oder

2. mit Fachkenntnissen, die durch Zeugnisse
über die erfolgreich abgelegte Lehrabschluß-
prüfung in einem einem Handelsgewerbe
entsprechenden Lehrberuf oder über den
erfolgreichen Besuch einer von Z. 1 nicht
erfaßten Schule, durch den die Lehrabschluß-
prüfung in einem dieser Lehrberufe ersetzt
wird oder

3. mit Fachkenntnissen, die durch Zeugnisse
über eine dreijährige fachliche Tätigkeit im
Reisebürogewerbe

nachzuweisen sind, regelmäßig, dauernd und
ausschließlich mit Tätigkeiten des Reisebüro-
gewerbes beschäftigt sein.

(2) Der im Abs. 1 genannte Arbeitnehmer muß
außerdem über Kenntnisse der englischen Sprache
verfügen, die ihn befähigen, Kundengespräche
einschließlich Kundenberatungen in englischer
Sprache zu führen.

(3) Durch eine Person, die nicht Arbeitnehmer
ist (wie der Gewerbeinhaber oder Pächter), je-
doch ansonsten den Erfordernissen der Abs. 1
und 2 entspricht, wird ebenfalls den Bestimmun-
gen der Abs. 1 und 2 entsprochen.

Ausstattung mit für die ordnungsgemäße Ge-
werbeausübung erforderlichen Unterlagen

§ 8. Die im § 5 genannten Betriebsstätten
müssen mit

1. Kursbüchern und Tarifunterlagen für den
Kraftfahrlinienverkehr für Österreich und

2. Hotelbüchern für Österreich und für die
an Österreich angrenzenden Staaten

ausreichend ausgestattet sein.

III. ABSCHNITT

AUSÜBUNGSVORSCHRIFTEN FÜR ALLE
REISEBÜROGEWERBE

Ersichtlichmachung
§ 9. (1) In jeder Betriebsstätte, die auf Grund

einer Konzession für das Reisebürogewerbe be-
trieben wird und in der der Verkehr mit Kun-
den des Reisebüros stattfindet, ist ersichtlich zu
machen, ob der Konzessionsinhaber die vom
Fachverband der Reisebüros im Einvernehmen
mit dem Konsumentenpolitischen Beirat beim
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und
Industrie empfohlenen Allgemeinen Reisebedin-
gungen in ihrer letztgültigen Fassung zur Gänze
oder nur zum Teil anerkennt.

(2) Falls der Konzessionsinhaber die Allge-
meinen Reisebedingungen nicht zur Gänze aner-
kennt, hat er in der Betriebsstätte gemäß Abs. 1
ersichtlich zu machen, welche Bestimmungen der
Allgemeinen Reisebedingungen nicht anerkannt
werden und welche Bedingungen an Stelle der
nicht anerkannten Bestimmungen der Allgemei-
nen Reisebedingungen gelten sollen.

(3) Falls der Konzessionsinhaber die Allge-
meinen Reisebedingungen zumindest zum Teil
anerkennt, ist dem Interessenten über Verlangen
vor Vertragsabschluß ein Exemplar der Allge-
meinen Reisebedingungen zu übergeben, aus dem
allfällige Abweichungen im Sinne des Abs. 2 er-
sichtlich sind.

IV. ABSCHNITT

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

§ 10. Ein Unternehmen gemäß § 3 Abs. 2 Z. 2
liegt auch dann vor, wenn es auf Grund einer
Konzession betrieben wird, die gemäß der Reise-
büroverordnung 1935, BGBl. Nr. 148, zumindest
für

1. die unbeschränkte Berechtigung nach § 2
lit. b „Veranstaltung von Gesellschaftsfahr-
ten" und

2. die Berechtigung nach § 2 lit. a „Ausgabe
von Fahrkarten (auch Anweisungen auf
Schlafwagenplätze und dgl.) in- und auslän-
discher Verkehrsunternehmungen jeder Art",
die jedoch nicht auf die Ausgabe von Fahr-
karten für Kraftwagenfahrten beschränkt
sein darf,

erteilt wurde.
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§ 11. (1) Auf Grund der Reisebüroverordnung
1935 erlangte Konzessionen gelten als im § 1 ge-
nannte Konzessionen, wenn sie zumindest für

1. die unbeschränkte Berechtigung nach § 2
lit. b „Veranstaltung von Gesellschaftsfahr-
ten" und

2. die Berechtigung nach § 2 lit. a „Ausgabe von
Fahrkarten (auch Anweisungen auf Schlaf-
wagenplätze u. dgl.) in- und ausländischer
Verkehrsunternehmungen jeder Art" (je-
doch nicht beschränkt auf die Ausgabe von
Fahrkarten für Kraftwagenfahrten)

erteilt wurden.

(2) Auf Grund der Reisebüroverordnung 1935
erlangte Konzessionen, die

1. für die im Abs. 1 dieses Paragraphen ge-
nannte Berechtigungen, jedoch mit gegen-
über Abs. 1 dieses Paragraphen einge-

schränktem Berechtigungsumfang, erteilt
wurden, ohne Rücksicht darauf, ob diese
Konzessionen auch beschränkte oder unbe-
schränkte Berechtigungen gemäß § 2 lit. d
„Ausgabe von Hotelanweisungen" umfassen
oder

2. für wenn auch beschränkte Berechtigungen
gemäß § 2 lit. d „Ausgabe von Hotelanwei-
sungen" erteilt wurden, sofern der Berechti-
gungsumfang weiter ist als der Umfang ge-
mäß § 208 Abs. 3 Z. 2 GewO 1973,

gelten als im § 5 genannte Konzessionen.

(3) Inhaber von im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieser Verordnung bereits erteilten und
von dieser Verordnung erfaßten Konzessionen
sind bis 30. Juni 1977 von der Erfüllung der Vor-
schriften dieser Verordnung befreit.

Staribacher
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